
Schneeräumpflicht auch für Senioren und behinderte Menschen 

Ist der Straßenreinigungspflichtige wegen Krankheit, Alter oder dergl. nicht in 

der Lage, den übernommenen Winterdienst durchzuführen, so hat er 

rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass er von einer anderen Person oder auch 

von einem Dienstleitungsunternehmen durchgeführt wird. So bestätigt dies 

auch die Rechtsprechung. 

Nach Mitteilung des Sozialministeriums sind diesbezügliche Aufwendungen 

durch die Grundsicherung abgedeckt. 

Im Übrigen sind diesbezügliche Fragen mit dem zuständigen Bauamt bzw. 

Sozialamt der unmittelbar betroffenen Kommune abzuklären.- 

  


